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Best Practices für die Meldung, Untersuchung und  
Überprüfung des Einsatzes von Gewalt
Kernprinzip: Um der Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit nachzukommen und den Entwicklungs- 
und Schulungsbedarf der Behörde zu bewerten, muss jede Anwendung körperlicher und tödlicher Gewalt sowie 
Fälle, in denen eine Schusswaffe auf eine Person gerichtet wurde, intern gemeldet und vom Führungsstab eingehend 
überprüft werden.  

Die Behörden sind außerdem verpflichtet, bestimmte Gewaltanwendungen dem bundesstaatweiten Datenerfas-
sungsprogramm über die Anwendung von Gewalt zu melden [die Anforderungen an die Meldung sind dem Revised 
Code of Washington (RCW, Gesetzessammlung des Bundesstaates Washington) 10.118.030 zu entnehmen].

Meldung des Einsatzes von Gewalt
(1)	 Die	Beamten	müssen	ihre	Vorgesetzten	sofort	nach	jeder	Anwendung	körperlicher	oder	tödlicher	Gewalt	

benachrichtigen.	Diese	Pflicht	obliegt	dem	Beamten,	der	die	Gewalt	angewendet	hat.	Diejenigen	Beamten,	die	
Zeuge	einer	Anwendung	von	Gewalt	geworden	sind,	müssen	ebenfalls	dafür	sorgen,	dass	die	Gewaltanwen-
dung	einem	Vorgesetzten	gemeldet	wird.	Die	Pflicht,	nach	jeder	Anwendung	von	Gewalt	einen	Vorgesetzten	
zu	benachrichtigen,	umfasst	auch	alle	Beschwerden	oder	Behauptungen	über	unangemessene	oder	übermäßi-
ge	Gewaltanwendung	seitens	der	Person,	gegen	die	Gewalt	angewendet	wurde,	oder	andere	Personen.

(2)	 Außer	bei	der	Anwendung	tödlicher	Gewalt,	bei	der	die	Behörden	möglicherweise	über	Protokolle	zum	
Verfassen	von	Berichten	speziell	für	Vorfälle	mit	tödlicher	Gewalt	verfügen,	müssen	Beamte,	die	körperliche	
Gewalt	anwenden	oder	am	Einsatzort	anwesend	waren,	an	dem	körperliche	Gewalt	angewendet	wurde,	vor	
Ende	der	Schicht	einen	Bericht	über	die	Anwendung	von	Gewalt	vorlegen,	es	sei	denn,	dem	stehen	Milde-
rungsgründe,	wie	z.	B.	eine	Verletzung	des	Beamten,	entgegen.	Die	Milderungsgründe,	die	der	verzögerten	
Meldung	der	Anwendung	von	Gewalt	zugrunde	liegen,	sind	zu	dokumentieren.
(a)	 Das	Richten	einer	Schusswaffe	auf	eine	Person	ist	eine	meldepflichtige	Gewaltanwendung.
(b)	 Das	vorschriftsmäßige	Anlegen	von	Handschellen	ist	nicht	meldepflichtig.	Die	Beamten	müssen	

jedoch	dokumentieren,	wenn	das	Anlegen	von	Handschellen	Schmerzen	verursacht,	sowie	Ab-
schürfungen,	Platzwunden,	Blutergüsse	oder	andere	Verletzungen,	die	durch	Handschellen	oder	das	
Fesseln	verursacht	werden.

(3)	 Inhalt	des	Berichts
Die	Beamten	müssen	spezifische	Fakten	angeben,	um	ihre	Entscheidung	zu	erklären,	körperliche	oder	
tödliche	Gewalt	anzuwenden	und	ein	bestimmtes	Gewaltmittel	oder	eine	bestimmte	Taktik	einzusetzen.	Die	
Berichte	müssen	beschreibend	sein,	die	Einzelheiten	des	Vorfalls	erläutern	und	allgemeine	oder	vage	Formu-
lierungen	für	beobachtetes	Verhalten	vermeiden,	wie	z.	B.	„eine	versteckte	Bewegung	gemacht“	oder	„eine	
Kampfhaltung	eingenommen“.

Berichte	über	den	Einsatz	von	Gewalt	müssen	die	folgenden	Informationen	enthalten:
(a)	 eine	Zusammenfassung	des	Vorfalls,	die	den	Grund	für	den	ersten	Kontakt	zwischen	dem	Beamten	

und	der	Person,	auf	die	Gewalt	angewendet	wurde,	die	Handlungen	dieser	Person	und	des	Beam-
ten	vor	und	während	der	Anwendung	von	Gewalt	sowie	die	spezielle	Art	und	Stärke	der	angewand-
ten	Gewalt	erläutert

(b)	 Anwendung	oder	Versuch	von	Deeskalationsbemühungen	bzw.	die	Gründe,	warum	keine	derartigen	
Bemühungen	unternommen	oder	versucht	wurden

(c)	 Grund	für	jede	Anwendung	und	Art	von	Gewalt,	darunter	unter	anderem	jede	Bedrohung	des	Be-
amten	oder	einer	anderen	Person	bzw.	jede	Grundlage	für	die	Annahme,	dass	die	Person,	gegen	die	
körperliche	Gewalt	angewendet	wurde,	bewaffnet	war

(d)	 ob	andere	erzwungene	oder	nicht	erzwungene	taktische	Optionen	verfügbar	waren
(e)	 in	welcher	Form	sich	die	Beamten	identifiziert	haben
(f)	 jede	Androhung	und	die	Zeit,	um	der	Aufforderung	nachzukommen,	bevor	Gewalt	angewendet	wurde,	

oder	die	Gründe,	warum	diese	nicht	gewährt	wurde
(g)	 Namen	und	Dienststellen	von	Beamten,	die	beteiligt	bzw.	Zeugen	waren
(h)	 Namen	und	Kontaktdaten	von	zivilen	Zeugen
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(i)	 Status	des	Beamten	zum	Zeitpunkt	des	Vorfalls	(d.	h.	uniformiert	oder	in	Zivil,	gekennzeichnetes	oder	
nicht	gekennzeichnetes	Fahrzeug,	allein	oder	in	Begleitung	anderer	Beamter)

(j)	 Angaben	zu	der	Person,	gegen	die	Gewalt	angewendet	wurde,	einschließlich	Name,	Alter,	
Geschlecht,	Rasse	und	ethnische	Zugehörigkeit,	falls	bekannt

(k)	 Größe	und	Körperbau	der	Person,	gegen	die	Gewalt	angewendet	wurde,	im	Verhältnis	zum	Beamten
(l)	 eventuelle	Beweise	dafür,	dass	sich	die	Person,	gegen	die	Gewalt	angewendet	wurde,	in	einer	psychi-

schen	Krise	befand
(m)	 sonstige	Informationen	über	die	Merkmale	und	den	Zustand	der	Person,	gegen	die	Gewalt	

angewendet	wurde,	einschließlich	ob	sie	schwanger,	minderjährig	oder	ein	schutzbedürfti-
ger	Erwachsener	zu	sein	schien,	augenscheinliche	Anzeichen	einer	Beeinträchtigung	oder	
Behinderung	aufwies,	über	begrenzte	Englischkenntnisse	verfügte	oder	sich	in	Anwesenheit	
von	Kindern	befand	

(n)	 gegebenenfalls	Tatsachen,	die	eine	Verhaftung,	Festnahme	oder	Vollstreckungsmaßnahme	unterstützen
(o)	 ob	Verstärkung	oder	andere	Ressourcen	angefordert	wurden	und	wenn	ja,	wann	sie	eingetroffen	sind
(p)	 Beschreibung	von	Verletzungen	oder	Beschwerden	über	Verletzungen	gegenüber	dem	Beamten,	

der	Person,	auf	die	körperliche	Gewalt	angewendet	wurde,	oder	Zeugen
(q)	 die	am	Einsatzort	geleistete	Erste	Hilfe	und	medizinische	Hilfe,	sofern	dem	Beamten	bekannt,	

und
(r)	 Benachrichtigung	eines	Vorgesetzten	und	ob	ein	Vorgesetzter	am	Einsatzort	war	oder	vor	oder	

während	des	Vorfalls	konsultiert	wurde
(4)	 Beamte,	die	eine	Electronic	Control	Weapon	(ECW,	Elektroimpulswaffe)	eingesetzt	haben,	müssen	außerdem	

Folgendes	dokumentieren:
(a)	 Marke,	Modell,	Seriennummer	der	ECW
(b)	 die	Anzahl	der	ECW-Aktivierungen	und	die	Stromflussdauer	insgesamt
(c)	 die	Art	des	verwendeten	Modus	(Elektroden-	oder	Kontaktmodus	unter	außergewöhnlichen	Umstän-

den)
(d)	 Stelle,	an	der	die	Elektrode/ECW	die	Person	kontaktiert	hat,	und	gegebenenfalls	die	Art	der	Kleidung,	

auf	die	die	Elektroden	gestoßen	sind,	und
(e)	 relevante	Informationen	zur	Beurteilung	der	Wirksamkeit	der	Waffe	(z.	B.	ob	die	Elektroden	die	

Person	kontaktiert	haben,	wenn	nicht,	warum	nicht	–	z.	B.	weite	Kleidung	der	Person,	Person	zu	
weit	entfernt	usw.)

(5)	 Beamte,	die	Zeugen	waren,	müssen	einen	Bericht	einreichen,	der	ihre	Beobachtungen	und	Handlungen	do-
kumentiert.	

(6)	 Die	Ordnungs-/Polizeibehörden	müssen	Daten	über	Vorfälle	des	Einsatzes	körperlicher	und	tödlicher	Gewalt	
gemäß	den	Anforderungen	des	bundesstaatweiten	Datenerfassungsprogramms	über	die	Anwendung	von	
Gewalt	bereitstellen.		(RCW	10.118.030)	

Untersuchung und Überprüfung des Einsatzes von  
Gewalt

(1)	 Bei	Vorfällen,	die	zum	Tod,	zu	schwerer	körperlicher	Verletzung	oder	erheblicher	körperlicher	Verlet-
zung	führen,	müssen	die	Ordnungs-/Polizeibehörden	gemäß	den	vom	Leiter	festgelegten	Verfahren	(RCW	
43.102.120)	unverzüglich	das	Office	of	Independent	Investigations	(Büro	für	unabhängige	Ermittlungen)	
kontaktieren.

(2)	 Bei	Vorfällen,	die	zu	Verletzungen	oder	Klagen	über	Verletzungen	(keine	kurzzeitigen	Beschwerden),	Kran-
kenhausaufenthalt	oder	Tod	einer	Person	führen,	die	auf	die	Anwendung	von	Gewalt	durch	einen	Beamten	
zurückzuführen	sind,	müssen	die	Vorgesetzten	unverzüglich	den	zuständigen	Kommandostab	in	Kenntnis	
setzen.

(3)	 Ein	Vorgesetzter,	der	körperliche	Gewalt	angewendet	oder	bei	der	Anwendung	körperlicher	Gewalt	als	Zeuge	
vor	Ort	war,	die	Gewaltanwendung	angeleitet	bzw.	angeordnet	hat,	darf	nicht	die	Funktionen	und	Verant-
wortlichkeiten	des	untersuchenden	oder	prüfenden	Vorgesetzten	für	den	betreffenden	Vorfall	wahrnehmen.	
Wenn	diese	Situation	eintritt,	muss	ein	unbeteiligter	Vorgesetzter	beauftragt	werden,	die	Funktionen	und	
Verantwortlichkeiten	des	untersuchenden	oder	prüfenden	Vorgesetzten	wahrzunehmen.

(4)	 Verantwortlichkeiten	des	Vorgesetzten:	Untersuchung

Wenn	der	Vorgesetzte	über	die	Anwendung	körperlicher	Gewalt	in	Kenntnis	gesetzt	wird,	muss	er,	sofern	
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dies	im	angemessenen	Rahmen	möglich	ist,	sofort	am	Einsatzort	erscheinen	und	eine	angemessene	Untersu-
chung	durchführen,	es	sei	denn,	der	Vorgesetzte	wurde	über	die	Anwendung	milderer	körperlicher	Gewalt	
informiert.		Wenngleich	körperliche	Gewalt	auf	niedrigerem	Niveau	dokumentiert	und	überprüft	werden	
muss,	müssen	Vorgesetzte	nicht	am	Einsatzort	erscheinen,	um	eine	Untersuchung	durchzuführen,	wenn	kör-
perliche	Gewalt	auf	niedrigerem	Niveau	die	einzige	Gewalt	ist,	die	während	eines	Vorfalls	eingesetzt	wurde.		

Wenn	der	Vorgesetzte	bei	einer	Anwendung	von	körperlicher	Gewalt,	die	stärker	ist	als	körperliche	Gewalt	
auf	niedrigerem	Niveau,	nicht	verfügbar	ist,	um	sofort	am	Einsatzort	zu	erscheinen,	muss	er/sie	den	Grund	
dafür	dokumentieren.	

Bei	Vorfällen	ohne	tödliche	Gewalt	ist	der	Vorgesetzte	dafür	verantwortlich,	die	Durchführung	der	folgenden	
Schritte	sicherzustellen:
(a)	 den	Einsatzort	absichern	und	die	Maßnahmen	koordinieren
(b)	 sicherstellen,	dass	alle	Verletzten	rechtzeitig	medizinische	Hilfe	erhalten

(c)	 alle	Beamten	identifizieren,	die	an	dem	Vorfall	beteiligt	waren,	dem	Vorfall	als	Zeuge	beigewohnt	
haben	oder	am	Einsatzort	waren,	als	der	Vorfall	sich	ereignete;	die	allgemeinen	Umstände	des	Vor-
falls	mit	den	beteiligten	und	den	Beamten,	die	Zeugen	waren,	erörtern,	soweit	dies	zulässig	ist,	und	
sicherstellen,	dass	deren	Berichte	bis	zum	Ende	ihrer	Schicht	fertiggestellt	sind,	es	sei	denn,	dem	
stehen	Milderungsgründe,	wie	z.	B.	eine	Verletzung	eines	Beamten,	entgegen.

(d)	 versuchen,	die	Person,	gegen	die	körperliche	Gewalt	angewendet	wurde,	bezüglich	der	Anwen-
dung	körperlicher	Gewalt	zu	befragen,	und	das	Interview	nach	Möglichkeit	unter	Wahrung	ihres	
Rechts	auf	Aussageverweigerung	und	einen	Anwalt	aufzeichnen

(e)	 zivile	Zeugen	identifizieren;	Vorgesetzte	dürfen	einen	Zeugen,	der	sich	weigert,	am	Ort	des	Vorfalls	
zu	bleiben,	nicht	festhalten	oder	aufhalten,	aber	die	Personenbeschreibung	des	Zeugen,	Kontaktin-
formationen,	andere	Identifikatoren	(z.	B.	Führerschein),	falls	bekannt,	und	alle	Aussagen	des	Zeugen	
sind	zu	dokumentieren

(f)	 Verletzungen	und	geleistete	oder	verweigerte	Erste	Hilfe	dokumentieren
(g)	 alle	Verletzungen	oder	Behauptungen	von	Verletzungen	fotografieren,	einschließlich	des	Opfers	der	

Gewaltanwendung	und	aller	verletzten	Beamten
(h)	 wenn	möglich,	den	Ort	des	Vorfalls	fotografieren,	um	Lichtverhältnisse,	Wetter,	Fahrzeugplatzie-

rung,	Deckungspunkt	oder	andere	relevante	Informationen	darzustellen
(i)	 wenn	Beamte	mit	Bodycams	ausgestattet	sind,	relevantes	Filmmaterial	über	den	Einsatz	körperli-

cher	Gewalt	zusammentragen	und	sichten
(j)	 sicherstellen,	dass	alle	Beweise	im	Zusammenhang	mit	der	Anwendung	körperlicher	Gewalt	erhoben,	

gesammelt	und	dokumentiert	werden	
i.	 Identifizieren	Sie	alle	Videoaufnahmegeräte	von	Drittanbietern,	die	den	Vorfall	möglicherweise	

aufgezeichnet	haben,	einschließlich	öffentlicher	und	privater	Überwachungskameras	in	der	
Umgebung,	die	Standorte	dokumentieren,	und	versuchen	Sie,	das	Filmmaterial	abzurufen.	
Wenn	Sie	da	Material	nicht	sichten	oder	abrufen	können,	dokumentieren	Sie	den	Grund	dafür.	
Wenn	keine	Kameras	gefunden	werden,	dokumentieren	Sie,	dass	keine	gefunden	wurden.	

ii.	 Tragen	Sie	bezüglich	der	ECW-Verwendung	die	Kartuschen,	Elektroden,	Drähte	und	Kopien	des	
ECW-Datendownloads.

(k)	 medizinisches	Personal	identifizieren,	das	die	Person	oder	den	Beamten	untersucht	oder	medizini-
sche	Hilfe	geleistet	hat

(l)	 Jedes	Fehlverhalten	oder	potenziell	strafbares	Verhalten	ist	unverzüglich	dem	zuständigen	
Führungsstab	zu	melden.

(5)	 Verantwortlichkeiten	des	Vorgesetzten:	Überprüfung
(a)	 Der	Vorgesetzte	muss	zeitnah	alle	Unterlagen	und	Beweise	zum	Vorfall	auf	Vollständigkeit,	Richtigkeit	

und	Aktualität	prüfen.	Die	Vorgesetzten	müssen	dokumentieren,	welche	Maßnahmen	sie	während	ih-
rer	Überprüfung	ergriffen	haben	(z.	B.	eine	Überprüfung	aller	verfügbaren	Berichte,	von	der	Behörde	
aufgezeichneter	Videos,	Videos	von	Drittanbietern,	Zeugenaussagen,	Fotos,	anderer	Ermittlungsinfor-
mationen	oder	Beobachtungen).

(b)	 Der	Vorgesetzte	muss	unvollständige	oder	nicht	ordnungsgemäß	ausgefertigte	Berichte	über	die	Ver-
wendung	von	Gewalt	zwecks	Beibringung	weiterer	Details	oder	Klarstellungen	zurücksenden.
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(c)	 Der	Vorgesetzte	gibt	eine	erste	schriftliche	Empfehlung	ab,	ob	die	Anwendung	von	Gewalt	mit	den	
Richtlinien	der	Behörde	vereinbar	ist.	Die	Vorgesetzten	müssen	außerdem	alle	von	dem	Vorfall	
betroffenen	Richtlinien,	Schulungen,	Taktiken,	Aufsicht,	Planung	und	Koordination,	Auswahl	der	
Gewaltoptionen,	Ausrüstung	und	sämtliche	Verhaltens-	und	Leistungsprobleme,	die	nach	dem	Vor-
fall	auftreten,	identifizieren	und	diese	Bedenken	und	Empfehlungen	dokumentieren.

(d)	 Die	Vorgesetzten	müssen	ihre	Überprüfung	des	Einsatzes	von	Gewalt	unverzüglich	abschließen	und	
ihre	Auswertung	und	die	Berichte	über	den	Einsatz	von	Gewalt	und	die	Untersuchungen	für	die	Über-
prüfung	durch	die	Befehlskette	weiterleiten.	

(6)	 Überprüfung	durch	die	Befehlskette
(a)	 Jeder	Prüfer	in	der	Befehlskette	ist	dafür	verantwortlich,	die	Genauigkeit,	Vollständigkeit	und	Aktu-

alität	der	Berichte	über	den	Einsatz	von	Gewalt	und	der	entsprechenden	Untersuchungen	sicherzu-
stellen.	Jeder	Prüfer	muss	seine	Meinung	darüber	dokumentieren,	ob	die	Anwendung	körperlicher	
Gewalt	den	Richtlinien	der	Behörde	entspricht,	und	alle	von	dem	Vorfall	betroffenen	Richtlinien,	
Schulungen,	taktischen,	ausrüstungsbezogenen	oder	nach	dem	Vorfall	auftretenden	Probleme	identifi-
zieren	und	seine	Bedenken	und	Empfehlungen	dokumentieren.

(b)	 Letztendlich	muss	der	Leiter	der	Dienststelle	oder	ein	Beauftragter	feststellen,	ob	die	Anwendung	
körperlicher	Gewalt	mit	der	Politik	der	Behörde	vereinbar	war,	und	sicherstellen,	dass	alle	von	dem	
Vorfall	betroffenen	Richtlinien,	Schulungen,	Taktiken,	Aufsicht,	Planung	und	Koordination,	Aus-
wahl	der	Gewaltoptionen,	Ausrüstung	und	sämtliche	Verhaltens-	und	Leistungsprobleme,	die	nach	
dem	Vorfall	auftreten,	identifizieren	und	diese	Bedenken	und	Empfehlungen	dokumentieren.

(c)	 Es	ist	sicherzustellen,	dass	jede	Beschwerde	über	Fehlverhalten	seitens	der	Person,	gegen	die	kör-
perliche	Gewalt	angewendet	wurde,	oder	seitens	anderer	Personen	dokumentiert	und	gemäß	den	
Beschwerdeverfahren	der	Behörde	untersucht	wird.

(d)	 Der	Führungsstab	muss	ordnungsgemäße	Benachrichtigungen	und	Weiterleitungen	vornehmen,	
wenn	der	Bericht	über	die	Anwendung	von	Gewalt	auf	den	Vorwurf	eines	strafbaren	Verhaltens	oder	
eines	Richtlinienverstoßes	hinweist,	einschließlich	einer	Meldung	an	die	Criminal	Justice	Training	
Commission	(Ausbildungskommission	für	Strafjustiz)	gemäß	RCW	43.101.135.

(7)	 Überprüfung	der	Ausbildung

Die	Ausbilder	einer	Behörde	überprüfen	alle	Berichte	über	den	Einsatz	von	Gewalt,	um	Trends	zu	ermitteln	
und	die	Erarbeitung	von	Fortbildungstraining	anzuleiten.

(8)	 Administrative	Untersuchung	von	tödlicher	Gewalt	

Getrennt	und	unabhängig	von	der	strafrechtlichen	Untersuchung	von	Vorfällen	des	Einsatzes	tödlicher	
Gewalt	unter	Beteiligung	eines	Beamten,	die	von	dem	gemäß	Kapitel	43.102	RCW	eingerichteten	Office	of	
Independent	Investigations	(Amt	für	unabhängige	Untersuchungen)	oder	dem	vom	Washington	Administ-
rative	Code	(WAC,	Washingtoner	Verwaltungskodex)	139-12	eingerichteten	Independent	Investigative	Team	
(unabhängiges	Untersuchungsteam)	durchgeführt	werden,	führt	die	beteiligte	Behörde	im	Anschluss	an	die	
strafrechtlichen	Ermittlungen	eine	zeitnahe	administrative	Untersuchung	und	Überprüfung	der	Vorfälle	der	
Anwendung	tödlicher	Gewalt	durch,	um	die	Einhaltung	der	Richtlinien	und	Verfahren	der	Behörde	festzu-
stellen	und	den	Schulungsbedarf	zu	ermitteln.		Nach	Abschluss	der	administrativen	Untersuchung	muss	die	
beteiligte	Behörde	einen	Serious	Incident	Review	Board	(Prüfungsausschuss	für	schwerwiegende	Vorfälle)	
einberufen.

Serious Incident Review Board 
In	jeder	Ordnungs-/Polizeibehörde	sollte	ein	Serious	Incident	Review	Board	(Prüfungsausschuss	für	schwerwiegende	
Vorfälle)	gebildet	werden,	um	schwerwiegende	Vorfälle	zu	überprüfen,	einschließlich	jeder	Anwendung	tödlicher	Gewalt	
und	aller	Vorfälle,	bei	denen	eine	Person	während	der	Haft	ums	Leben	kommt.	Der	Zweck	der	Überprüfung	besteht	
darin,	den	Vorfall	objektiv	zu	bewerten,	um	(1)	sicherzustellen,	dass	die	Beamten	ihre	Befugnisse	rechtskonform	und	in	
einer	Weise	ausgeübt	haben,	die	den	Erwartungen,	der	Ausbildung	und	den	Richtlinien	der	Behörde	entspricht,	und	(2)	
erforderlichen	Schulungsbedarf	oder	Richtlinienänderungen	zu	identifizieren.	

Dieser	interne	Überprüfungsprozess	sollte	zusätzlich	zu	jeder	anderen	Untersuchung	durchgeführt	werden,	die	vom	Of-
fice	of	Independent	Investigations,	dem	Independent	Investigative	Team	oder	einer	anderen	externen	Stelle	durchgeführt	
wird,	die	für	die	Untersuchung	oder	Bewertung	des	Vorfalls	zuständig	ist.		

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Der	Serious	Incident	Review	Board	kann	nach	Ermessen	der	Leitung	der	Behörde	einberufen	werden,	um	die	Umstände	
im	Zusammenhang	mit	der	Anwendung	körperlicher	Gewalt	zu	überprüfen.		

(1)	 Zusammensetzung 
Wenn	durchführbar,	sollte	der	Ausschuss	mindestens	aus	folgenden	Personen	bestehen:		
(a)	 der/dem	Leiter(in)	der	Behörde	oder	(einer/einem)	hochrangigen	Beauftragten	dieser	Person
(b)	 einem	weiteren	Mitglied	des	Führungsstabs	oder	Beauftragten,	der/die	nicht	an	dem	Vorfall	beteiligt	war
(c)	 Schulungspersonal
(d)	 ein	Gemeindemitglied	aus	der	örtlichen	Zuständigkeitsbezirk,	das	kein	Beamter	ist

(2)	 Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten
Unter	Berücksichtigung	aller	Aussagen,	Befragungen,	Berichte	und	Beweise	aus	dem	Vorfall	hat	der	Serious	In-
cident	Review	Board	die	Aufgabe,	alle	Aspekte	des	Vorfalls	zu	bewerten	und	Empfehlungen	aus	der	Perspektive	
von	Taktik,	Ausbildung,	Richtlinien	und	Ausrüstung	zu	geben.	
Zu	den	Bereichen,	die	vom	Ausschuss	zu	berücksichtigen	sind,	gehören	unter	anderem:		
(a)	 taktische	Entscheidungsfindung,	einschließlich	Kommunikation	und	Planung,	die	dem	Einsatz	körperli-

cher	Gewalt	vorausging
(b)	 Ausmaß,	in	dem	die	Beamten	Deeskalationstaktiken	angewendet	haben
(c)	 Wirksamkeit	eventueller	Supervision	vor	Ort	oder	Fernaufsicht
(d)	Wirksamkeit	der	Funkkommunikation	(einschließlich	Dispatcher)
(e)	 Wirksamkeit	und	Verfügbarkeit	geeigneter	Ausrüstung
(f)	 ob	die	aktuelle	Richtlinie	den	beteiligten	Beamten	ausreichende	Orientierung	bot
(g)	 ausreichender	Umfang	der	derzeitigen	Ausbildung,	um	die	Beamten	auf	die	vorliegenden	Umstände	

vorzubereiten	
(h)	Entscheidungsfindung	nach	dem	Vorfall,	einschließlich	der	Frage,	wie	effektiv	die	Beamten	vor	Ort	in	

den	Rettungsmodus	übergegangen	sind	und	Erste	Hilfe	geleistet	oder	bereitgestellt	haben
(i)	 Kommunikation	mit	medizinischem	Fachpersonal	[z.	B.	Emergency	Medical	Technician	(EMT,	Ret-

tungssanitäter),	Sanitäter]	
(j)	 Wirksamkeit	der	Kommunikation	mit	der	Familie	der	verletzten	Personen,	um	sie	über	den	Vorfall	zu	

informieren
(k)	 Erfüllung	der	Aufsichtsfunktion	nach	der	Anwendung	der	Gewalt,	einschließlich	Beweissicherung	und	

Zeugenidentifikation,	und
(l)	 Qualität	der	Berichte	über	den	Vorfall

(3)	 Maßnahmen
(a)	 Der	Review	Board	sollte	über	einen	formellen	Prozess	verfügen,	um	alle	Empfehlungen	und	Maßnah-

men,	die	sich	aus	den	Diskussionen	des	Ausschusses	ergeben,	zu	dokumentieren,	umzusetzen	und	zu	
überwachen	und	der	Öffentlichkeit	nach	Möglichkeit	Transparenz	zu	bieten.		

(b)	 Am	Ende	jeder	Sitzung	des	Review	Board	sollte	der	Vorstand	ein	Mitglied	ernennen,	das	die	beteiligten	
Beamten,	die	Beamten,	die	Zeugen	waren,	und	alle	Vorgesetzten	vor	Ort	über	alle	vom	Review	Board	
identifizierten	Probleme	unterrichtet.	

(c)	 Das	Review	Board	sollte	die	gewonnenen	Erkenntnisse	an	alle	Mitarbeiter	der	Behörde	weitergeben.		
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Unabhängige Prüfungen von Vorfällen der Anwendung  
von Gewalt und Verfahren der Überprüfung der  
Gewaltanwendung

Die	Behörden	sollten	in	Erwägung	ziehen,	einen	unabhängigen	Prüfer	zu	beauftragen,	um	schwerwiegende	Vorfälle	
der	Anwendung	körperlicher	und	tödliche	Gewalt	zu	überprüfen,	die	intern	oder	extern	Bedenken	hervorrufen.		Au-
ßerdem	sollten	die	Behörden	in	Erwägung	ziehen,	regelmäßig	einen	unabhängigen	Prüfer	zu	beauftragen,	zu	prüfen,	
inwieweit	die	Richtlinien	der	Behörde	zur	Anwendung	von	Gewalt	und	die	Erwartungen	in	Bezug	auf	die	Anwen-
dung	von	Gewalt	durch	ihre	Beamten	durch	Schulungen	und	das	Verfahren	der	Überprüfung	der	Gewaltanwendung	
der	Behörde	umgesetzt	werden.	Die	Beobachtungen	und	Empfehlungen	unabhängiger	Prüfer	sollten	in	einem	öffent-
lichen	Bericht	dokumentiert	werden.		

Den	unabhängigen	Prüfern,	die	eine	solche	Überprüfung	oder	Untersuchung	durchführen,	müssen	die	Behörden	
uneingeschränkten	Zugang	zu	allen	relevanten	Dokumenten	gewähren.		
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